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RS OGH 1933/4/21 2Ob173/33
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.04.1933

Norm

EO §210 IVA

EO §210 IVE

Rechtssatz

Wurde von dem in einem Vertrage beurkundeten Verkaufe zweier Liegenschaften eine Vermögensübertragungsgebühr

vorgeschrieben, in der Folge eine der beiden Liegenschaften zwangsweise versteigert und zum Meistbot die ganze

vorgeschriebene Vermögensübertragungsgebühr angemeldet, so kann der auf die versteigerte Liegenschaft

entfallende Gebührenanteil aus dem Meistbot zugewiesen werden, wenn auch erst nach der

Meistbotsverteilungstagsatzung vom Steueramt bekanntgegeben wurde, welcher Gebührenanteil auf die versteigerte

Liegenschaft entfallen.
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